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Stuttgart - Mitten in dem massiven Polizeieinsatz zur Räumung des Schlossgartens am 
Donnerstag voriger Woche sind dem Stuttgarter Polizeipräsidenten Siegfried Stumpf Zweifel 
gekommen, ob die von seinen Beamten durchzusetzende Fällung der Bäume rechtlich 
unangreifbar sei. Etwa um 22.30 Uhr hat sich Stumpf deswegen beim Umweltministerium 
telefonisch erkundigt. Entsprechende Angaben des Polizeipräsidenten vor dem 
Verwaltungsausschuss des Gemeinderates bestätigte ein Ministeriumssprecher. Gönners 
Amtschef Bernhard Bauer habe Stumpf die Auskunft gegeben, dass etwaige Probleme 
ausgeräumt seien. Hintergrund ist ein Schreiben des Eisenbahnbundesamtes (Eba) an die DB 
Projektbau, das - offensichtlich auf Drängen des Bundes für Umwelt und Naturschutz 
(BUND) - am Tag der Polizeiaktion die noch ausstehende "landschaftspflegerische 
Ausführungsplanung" verlangte (die StZ berichtete). Dabei ging es um den Schutz des 
Juchtenkäfers in den zu fällenden Bäumen. Die Ausführungsplanung, die schon im 
Planfeststellungsbeschluss von 2005 steht, war bis zum Donnerstag nicht vorgelegt worden. 
Daraufhin hatte der BUND beim Verwaltungsgericht ein Eilverfahren zum Schutz der Bäume 
beantragt.

In dem Eba-Schreiben hieß es, "dass Sie mit den Baumfällarbeiten nicht beginnen dürfen, 
bevor diese konkreten Ausführungsunterlagen ... vorgelegt wurden". Die Parkschützer hatten 
das Dokument noch am Donnerstagabend öffentlich gemacht und als Erfolg gefeiert. Auf 
diese Weise erfuhr auch Stumpf nach eigenen Angaben von dem Veto der Behörde - und 
nicht etwa offiziell von der Landesregierung.

Ein Sprecher Gönners sagte, man habe keine Notwendigkeit gesehen, ihn zu informieren. Als 
das Ministerium das Schreiben etwa um 18 Uhr erhalten habe, sei man zuversichtlich 
gewesen, die Probleme ausräumen zu können. Anderthalb Stunden vor dem vor dem 
möglichen Beginn der Fällarbeiten meldete sich der offensichtlich irritierte Polizeipräsident 
von sich aus bei Amtschef Bauer. Dessen Auskunft: jawohl, das Schreiben gebe es, aber die 
rechtlichen Fragen seien mittlerweile geklärt. Dem Fällen der Bäume nach Mitternacht stehe 
somit nichts mehr entgegen.
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Nach dem Veto des Eisenbahnbundesamtes hatte es hektische Verhandlungen zwischen 
Vertretern der Behörde, der DB Projektbau und des Ministeriums gegeben. Deren Ergebnis 
laut Gönners Sprecher: obwohl die geforderte Ausführungsplanung weiterhin nicht vorlag, 
könne die Baumfällaktion stattfinden. Den Belangen des Naturschutzes werde durch die 
ohnehin vorgesehene begleitende ökologische Überwachung Rechnung getragen. Ein 
Protokoll der Einigung gibt es jedoch nicht.

Die für den Laien scheinbar eindeutige Formulierung ("dass Sie ... nicht beginnen dürfen") 
werteten die Juristen des Landes nicht als Fällverbot. Auch das Eisenbahnbundesamt selbst 
will sein Schreiben weiterhin nicht so verstanden wissen. Die Zustimmung der Behörde sei 
nicht nötig gewesen, sagte Umweltministerin Gönner im Landtag. Alle Abwägungen seien so 
getroffen worden, dass die Fällaktion rechtens gewesen sei.

Eine unabhängige Überprüfung durch das Verwaltungsgericht Stuttgart war jedoch nicht mehr 
möglich. Von dem Eba-Schreiben habe man "bedauerlicherweise zunächst nur aus 
Zeitungsberichten" erfahren, kritisierte das Gericht. Inzwischen habe man es vom BUND 
erhalten. Bei einer vollständigen Information wäre nach Einschätzung des BUND ein Stopp 
der Fällarbeiten verhängt worden. Für die Landesregierung hätte das nach der Polizeiaktion 
ein politisches Debakel bedeutet. Inzwischen verfügte das Amt, dass die Bahn auf dem 
Stuttgart-21-Gelände vorerst keine Bäume mehr fällen darf. Andernfalls drohe ihr ein 
Zwangsgeld von 250.000 Euro.


